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Sachverhalt

Auf der Gemeindevertretersitzung vom 28.01.2025 wurde iiber die 1. Anderung der
Gebuhrensatzung Uber die Nutzung der Turnhalle der Gemeinde Schoénfeld im
Freizeitbereich abgestimmt. Bestandteil des Sachverhaltes war auch die nicht immer
nachvollziehbare Nutzung durch die vielen sich im Umlauf befindenden Schliissel. Um hier
die rechtliche Sicherheit fiir die Gemeinde sowie auch fur den jeweiligen Nutzer zu schaffen,
wurde eine Vereinbarung zur Nutzung der Sporthalle im Freizeitbereich erstellt. Des
Weiteren wurden eine Hallennutzungsordnung sowie eine Hausordnung fir die Turnhalle
erarbeitet, tber die hier ebenfalls entschieden werden soll.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschliel3t die Vereinbarung zur Nutzung der Sporthalle im
Freizeitbereich mit folgenden Anderungen:

1.

2.

Die Gemeindevertretung beschlieRt die Hallennutzungsordnung mit folgenden Anderungen:
1.

2.

Die Gemeindevertretung beschliel3t die Hausordnung fir die Turnhalle mit folgenden
Anderungen:

1.

2.

Finanzielle Auswirkungen



Anlage/n

1

Entwurf Nutzungsvertrag Sportanlagen Schonfeld ( 6ffentlich )




Vereinbarung zur Nutzunqg der Turnhalle in Schénfeld

Zwischen der Gemeinde Schonfeld, vertreten durch die Blrgermeisterin, Frau Durr,
dienstansassig beim Amt Demmin-Land, Goethestral3e 43 in 17109 Demmin
(Gemeinde)

und

Frau/Herrn/Verein/
Sportgruppe/Unternehmen:
Anschrift:

Telefon:

wird folgende Nutzungsvereinbarung getroffen:

8 1 Nutzungsgegenstand und Zweck
Die Gemeinde Uberlasst dem Nutzer dem Nutzer die Turnhalle in Schonfeld zur
Durchfihrung einer Veranstaltung fur (Zutreffendes ankreuzen!)

o den Breitensport
o kulturelle Zwecke
o gewerbliche Zwecke

genaue Bezeichnung der Veranstaltung:

fur den Zeitraum (Zutreffendes ankreuzen und ergénzen!)

o Vvon bis

o ___ Mal wdchentlich fir __ Stunde/n an folgendem Tag:

o Anzahl Teilnehmer/innen:

Die Nutzungszeit ist nach Abschluss dieser Vereinbarung durch den Nutzer in den
daflr vorgesehenen Nutzungsplan einzutragen.

8 2 Nutzungsgebihren

Dem Nutzer ist bekannt, dass fiir die Nutzung eine Nutzungsgebuhr nach der jeweils
gultigen, fur die Turnhalle geltenden Gebuhrensatzung zu zahlen ist. Die
Gebuhrensatzung ist Bestandteil dieser Vereinbarung.

§ 3 sonstige Bestimmungen

Erganzend zur Hallenordnung, die ebenfalls Bestandteil dieser Vereinbarung ist, gilt
Folgendes:

Das Nutzungsverhaltnis beginnt mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung.

Bei einmaligen Veranstaltungen findet nach dem Nutzungsende eine Abnahme der
Raumlichkeit jeweils durch eine/n Vertreter/in der Gemeinde und des Nutzers statt.
Festgestellte Mangel hat der Nutzer unverziglich abzustellen.



Fur die Dauer der Nutzungszeit tbernimmt der Nutzer die Verkehrssicherungspflicht
Uber das genutzte Objekt (einschlieBlich R&um- und Streupflicht). Diese
Pflichtenibernahme bezieht sich auch auf die Zuwegung zum Mietobjekt im
offentlichen Raum.

Eine etwaige Beschallung ist den vorhandenen Raumlichkeiten anzupassen und so zu
wahlen, dass keine unzulassigen Emissionen nach auf3en dringen.

Mit der Unterschrift bestétigt der Nutzer seine Kenntnis von der Gebuhrensatzung, der
Hallenordnung und der Hausordnung.

Schonfeld, den

Fir die Gemeinde: Fir den Nutzer:

Mangelprotokoll bei Ricknahme:

Festgestellte Mangel: Zu beseitigen bis:

Unterschrift Mangelprotokoll:

Fur die Gemeinde: Fir den Nutzer:




HALLENORDNUNG
fur die Turnhalle der Gemeinde Schénfeld

8 1 Geltungsbereich, Zweckbestimmung

(1)Diese Benutzungsordnung gilt fir die Sporthalle Schénfeld.

(2) Die genannte Halle ist eine oOffentliche Einrichtung der Gemeinde Schénfeld.

(3) Diese Benutzungsordnung ist fir alle Personen verbindlich, die sich in der Halle einschlielich ihrer
Nebenrdume und AuRenanlagen aufhalten. Mit dem Betreten der Halle unterwerfen sich Benutzer, Zuschauer
und Gaste den Bestimmungen dieser Benutzungsordnung.

(4) Die Sporthalle dient dem sportlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde.

8 2 Verwaltung und Aufsicht

(1) Die Halle sowie ihre Einrichtung und Gerate werden durch die Gemeinde verwaltet.

(2) Die laufende Beaufsichtigung ist Aufgabe des Objektverantwortlichen. Er Ubt als Beauftragter der
Gemeinde das Hausrecht aus und sorgt fiir Ordnung und Sauberkeit innerhalb der Halle. Seinen im Rahmen
dieser Benutzungsordnung getroffenen Anordnungen ist Folge zu leisten. Der Objektverantwortliche hat das
Recht, Personen, die seinen Anordnungen nicht nachkommen oder gegen diese Benutzungsordnung
verstoRen, sofort aus den Halle und von den AufRenanlagen zu verweisen.

(3) Aufsichtspersonen der Gemeinde ist der Zutritt zu allen Raumlichkeiten jederzeit - auch wahrend
Veranstaltungen - zu gestatten.

8§ 3 Uberlassung

(1) Die Halle wird Tragern von Einrichtungen, Vereinen und Institutionen sowie privaten und sonstigen
Veranstaltern zu den in dieser Hallenordnung aufgefiihrten Bedingungen zur Verfigung gestellt, soweit sie
nicht von der Gemeinde benétigt wird. Ein Rechtsanspruch auf Uberlassung der Halle besteht nicht. Ortlichen
gemeinnitzigen Vereinen und Institutionen ist bei der Terminvergabe Vorrang vor privaten und auswartigen
bzw. sonstigen Nutzern zu gewéahren.

(2) Wird die Halle aus besonderem Anlass kurzfristig fir gemeindliche Zwecke bendétigt, so ist dieser Nutzung
Vorrang vor dem Ubungs- und Sportbetrieb sowie bereits genehmigten Veranstaltungen zu gewahren.

(3) Die Uberlassung der Raume und Einrichtungen der Sporthalle an Dritte bedarf eines schriftlichen Antrags,
der spatestens 4 Wochen vor der Veranstaltung bei der Gemeinde eingereicht werden muss. Bereits im
Veranstaltungskalender (siehe § 8) festgehaltene Veranstaltungen haben Vorrang.

(4) Die Halle darf erst benutzt werden, wenn eine Nutzungsvereinbarung abgeschlossen wurde. Die
Nutzungsvereinbarung kann geandert oder widerrufen werden. Sie kann insbesondere von der Zahlung einer
Sicherheitsleistung (Kaution) oder vom Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung und der
Vorlage des Programms abhangig gemacht werden.

(5) Der Antragsteller gilt als Veranstalter. Eine Nutzung der Raume durch Dritte ist nicht zulassig
(Untervermietung).

(6) Soweit zu einzelnen Veranstaltungen zuséatzliche Anmeldungen, Genehmigungen usw. erforderlich sind,
hat der Veranstalter diese auf eigene Kosten und auf eigene Verantwortung zu veranlassen (siehe auch § 10
Abs. 2 und 4). Der Veranstalter ist insbesondere fiir die Einhaltung aller die Benutzung betreffenden feuer-,
sicherheits- sowie ordnungs- und verkehrspolizeilichen Vorschriften verantwortlich.

8§ 4 Hallenbelegung

(1) Die Benutzung der Halle durch die Schule und die Kita bedarf keiner besonderen Genehmigung. Die
Schul- und Kitaleitung stellt vor Beginn eines jeden Schuljahres im Einvernehmen mit dem Gemeinde einen
Plan fur die Benutzung der Halle durch die Schule und Kita auf. Jede langfristige Stundenanderung in Bezug
auf die Benutzung der Halle ist der Gemeinde schriftlich mitzuteilen.

(2) Fur den Ubungsbetrieb von Vereinen und Sportgruppen steht die Halle von Montag bis Freitag (nicht
jedoch an gesetzlichen Feiertagen sowie wahrend gesetzlicher Ferien von mehr als einer Woche) bis 22:00
Uhr zur Verfiigung, soweit keine durch die Gemeinde genehmigte Veranstaltung stattfindet. Ausnahmen
hiervon kdnnen im Einzelfall zugelassen werden.

(3) Die Benutzung der Halle durch die Vereine geschieht im Rahmen eines Belegungsplans. Dieser wird von
der Gemeinde unter Einbeziehung aller regelmafigen Nutzer aufgestellt. Er ist fur alle verbindlich und
einzuhalten. Bei Meinungsverschiedenheiten Uber den Belegungsplan entscheidet die Gemeinde. Die
Zuteilung von Ubungszeiten im Rahmen des Belegungsplans gilt als schriftliche Genehmigung.

(4) Nutzt die Gemeinde die Halle fir eigene Veranstaltungen, so sind die betroffenen Gruppenleiter
spatestens eine Woche vor der Veranstaltung zu benachrichtigen, sofern die Veranstaltung nicht bereits im
Veranstaltungskalender der Gemeinde abgedruckt ist.



8 5 Pflichten des Gruppenleiters

(1) Das Betreten und Benutzen der Raume und Freiflachen im Rahmen des Ubungsbetriebs wird nur
gestattet, wenn der verantwortliche Gruppenleiter anwesend ist. Er ist zur standigen Anwesenheit verpflichtet
und hat als Letzter die Raume zu verlassen. Der Objektverantwortliche ist Uber die jeweiligen Gruppenleiter in
Kenntnis zu setzen.

(2) Der Gruppenleiter ist insbesondere verantwortlich fir:

a) die Ruhe sowie die Sicherheit und Ordnung in den benutzten Raumlichkeiten,

b) die Einhaltung der Benutzungsordnung,

c) die schonende Behandlung der Geréte und Einrichtungen,

d) den Transport der Gegenstande, die niemals geschleift, sondern getragen oder mit den dazu gehdrigen
Transportgeraten gefuhrt werden muissen,

e) dass Unterlassen des Rauchens wiahrend des Ubungsbetriebs,

f) die Einstellung des Ubungsbetriebs, soweit fiir die Sicherheit der Raumlichkeiten notwendige Anlagen,
Einrichtungen oder Vorrichtungen nicht betriebsfahig sind oder wenn Betriebsvorschriften nicht eingehalten
werden kénnen.

(3) Der Gruppenleiter hat sich zu Beginn und Ende jeder Ubungsstunde vom ordnungs-gemafRen Zustand der
R&ume und Sportgerate zu Uberzeugen und Mangel unverziiglich dem Objektverantwortliche zu melden.

(4) Sportliche Ubungen und Wettkampfe dirfen nur unter Aufsicht eines dazu bestellten Ubungsleiters
stattfinden.

§ 6 Besondere Bestimmungen fiir den Ubungsbetrieb

(1) Die Anfangs- und Schlusszeiten der Ubungsstunden sind piinktlich einzuhalten. Spatestens um 22:00 Uhr
ist der Ubungsbetrieb zu beenden und die Halle zu raumen.

(2) Die Halle darf nur mit sauberen Turnschuhen mit hellen, nicht farbenden Gummisohlen betreten werden.
Das Tragen von StraRenschuhen zu sportlichen Ubungen in der Halle ist nicht gestattet. Nicht verwendet
werden dirfen zudem Schuhe mit Stollen, Noppen, Spikes oder Hallenspikes.

(3) Wahrend des Schul-, Kita-, Ubungs- und Sportbetriebs diirfen Getranke und Nahrungsmittel nur auRerhalb
des Hallenraums eingenommen werden; insbesondere sind Flaschen, Trinkbecher, Dosen und andere
Behaltnisse nicht dorthin mitzubringen.

(4) Bewegliche Sportgerate sind unter gréf3ter Schonung von Boden, Seitenwénden und Geréaten nach
Anweisung und unter Aufsicht des Ubungsleiters aufzustellen und nach Gebrauch wieder an den zur
Aufbewahrung bestimmten Platz in den Geraterdumen zurtickzubringen. Sie dirfen nicht aus der Halle in
andere Ubungsraume mitgenommen werden.

(5) Vereinseigene Turngerate dirfen stets widerruflich in der Halle untergebracht werden. Die Geréte sind als
solche zu kennzeichnen. Die Gemeinde Ubernimmt fur die Unterstellung keine Haftung, auch nicht fur
Zerstorung durch héhere Gewalt oder Beschadigung durch Dritte.

(6) Zum Umkleiden dirfen nur die hierflr vorgesehenen Raume benutzt werden.

8 7 Veranstaltungsort
(1) Veranstaltungen durfen in der Sporthalle stattfinden.

§ 8 Veranstaltungskalender

(1) Die Benutzung der Halle anlasslich geselliger oder kultureller Veranstaltungen durch 6értliche Vereine und
Institutionen erfolgt im Rahmen eines von der Gemeinde im Einvernehmen mit den Vereinen und Institutionen
aufgestellten jahrlichen Veranstaltungskalenders.

(2) Mit der Aufnahme einer Veranstaltung in den Veranstaltungskalender sind die Halle fur den Veranstalter
reserviert.

(3) Die Aufnahme in den Veranstaltungskalender entbindet nicht von der rechtzeitigen Stellung des
Halleniberlassungsantrages spatestens 4 Wochen vor der jeweiligen Veranstaltung.

8 9 Pflichten des Veranstalters

(1) Der Veranstalter ist verpflichtet, fir die gesamte Dauer der Benutzung einen Verantwortlichen zu
benennen. Der Verantwortliche muss bis zur vollstandigen Raumung der Halle jederzeit anwesend und
ansprechbar sein.

(2) Der Veranstalter ist verpflichtet, die anlasslich der Benutzung einschlagigen Vorschriften einzuhalten, sich
die ggf. notwendigen behordlichen Genehmigungen zu beschaffen und eventuell anfallende 6ffentliche
Abgaben und GEMA-Gebtihren zu entrichten.

(3) Die fur die Halle jewells festgesetzten Besucherhdchstzahlen dirfen nicht Gber-schritten werden. Sie
kénnen den der Genehmigung beigeflgten Benutzungshinweisen entnommen werden.



(4) Fur die Bereitstellung und Zusammenarbeit eines Ordnungsdiensts, einer Feuersicherheitswache durch
die Feuerwehr sowie einer Sanitdtswache durch das Deutsche Rote Kreuz ist der Veranstalter verantwortlich.
Eine Feuersicherheitswache ist insbesondere bei folgenden Veranstaltungen erforderlich:

[0 Faschingsveranstaltungen,

[ Silvesterveranstaltungen,

[0 Rock-/Pop-Veranstaltungen,

1 Veranstaltungen, bei denen mit offenem Feuer umgegangen wird sowie

[ sonstige Veranstaltungen mit besonderer zusatzlicher Brandgefahr.

Darlber hinaus kann die Gemeinde die Bereitstellung dieser Dienste bzw. Wachen verlangen. Die
Feuerwache wird von den Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Schonfeld gestellt. Die Kosten hierfir tragt
der Veranstalter.

(5) Die Besucher von Veranstaltungen sind anzuhalten, Mantel, Schirme, Stécke, Einkaufstaschen,
Gepackstiicke u.a. in der Garderobe aufbewahren zu lassen. Fir die Abwicklung des Garderobenbetriebs ist
der Veranstalter verantwortlich.

(6) Der Veranstalter oder der von ihm beauftragte Verantwortliche ist fur die Sicherheit und den stérungsfreien
Ablauf der Veranstaltung verantwortlich. Er ist zur Einstellung der Veranstaltung verpflichtet, wenn fur die
Sicherheit der Versammlungsstatte not-wendige Anlagen, Einrichtungen oder Vorrichtungen nicht
betriebsfahig sind oder wenn Betriebsvorschriften nicht eingehalten werden konnen.

(7) Der Ausschank von Alcopops in den Halle ist nicht gestattet.

(8) Der Veranstalter hat die benutzten Raume besenrein und feucht gewischt zu hinterlassen.

§ 10 Ordnungsvorschriften

(1) Die Benutzer der Halle haben das Gebaude und seine Einrichtung zu schonen, sauber zu halten und sich
So zu verhalten, dass Beschadigungen vermieden werden. Grundsétzlich darf der Veranstalter, seine
Mitarbeiter, Mitglieder, Beauftragte oder Besucher nur die jeweils zur Benutzung Uberlassenen Raume
betreten.

(2) Die Betreuung der technischen Anlagen erfolgt ausschlie3lich durch den Objektverantwortlichen. Dies gilt
insbesondere fir die Bedienung der Heizanlage.

(3) Die Géange, auch zwischen den Stuhl- und Tischreihen, sowie die Ausgange und Notausgange sind von
jeglichen Hindernissen frei zu halten und missen wahrend der Veranstaltung unverschlossen sein. Die
Notbeleuchtungen, Feuerldscheinrichtungen und Feuermelder dirfen nicht verstellt oder verhangt werden.
(4) Insbesondere in den Nachtstunden ist das Hallengelédnde ohne grof3eren LArm zu verlassen. Das unnétige
Warmlaufenlassen von Kraftfahrzeugen oder Halten mit laufendem Motor ist verboten. Bei
GroRveranstaltungen ist ggf. ein Ordnungsdienst aufzustellen.

(5) In den Toiletten sowie den Umkleiderdaumen ist auf besondere Sauberkeit zu achten.

(6) Nicht gestattet ist insbesondere:

a) das Rauchen in allen Raumen,

b) der ibermafige Genuss/Verzehr von alkoholischen Getranken in den Sport- und Umkleiderdumen,

¢) das Mitbringen von Tieren,

d) das Liegenlassen von Abféllen und das Ausspucken auf den FuZboden,

e) das Einstellen von Fahrradern und Kraftfahrzeugen,

f) die Verwendung von Ballharz und sonstigen Haftmitteln sowie

g) das Spielen mit Béllen, die im Freien verwendet werden.

§ 11 Haftung

(1) Vereine und Veranstalter oder ihre Beauftragten sind verpflichtet, die Raume, Geréate und Einrichtungen
jeweils vor der Benutzung auf ihre ordnungsgeméaRe Beschaffenheit und Verkehrssicherheit fir den gewollten
Zweck zu prifen. Sie missen sicherstellen, dass schadhafte Gerate oder Anlagen nicht benutzt werden.
Mangel sind unverziglich den Objektverantwortlichen anzuzeigen. Wenn keine Mangelriige erfolgt, gelten die
Uberlassenen Raume, Anlagen, Einrichtungen und Gerate als ordnungsgemal tibergeben.

(2) Die sportliche Betéatigung in den Halle sowie die sonstige Benutzung der Halle (einschlieRlich der
Nebenrdume, AuRenanlagen) geschieht ausschlielich auf eigene Gefahr und Verantwortung der Benutzer.
(3) Der Verein oder Veranstalter haftet fur alle Schaden, die der Gemeinde an den lberlassenen Raumen,
Einrichtungen, Geraten und Zugangswegen durch die Nutzung entstehen. Dies gilt auch fir Schaden, die
einzelne Vereinsmitglieder oder Besucher verursachen. Jeder Schaden ist unverzuglich dem
Objektverantwortlichen zu melden.

(4) Der Verein oder Veranstalter stellt die Gemeinde von etwaigen Haftpflichtansprichen seiner Bediensteten,
Mitglieder oder Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltungen oder sonstiger Dritter fir Schaden frei, die
im Zusammenhang mit der Benutzung der Uberlassenen Raume und Gerate und der Zugange zu den



R&umen und Anlagen stehen. Diese Freistellungsverpflichtung umfasst nicht Vorsatz und grobe
Fahrlassigkeit von Seiten der Gemeinde.

(5) Fur den Fall der eigenen Inanspruchnahme verzichtet der Nutzer auf die Geltendmachung von
Ruckgriffsanspriichen gegen die Gemeinde, deren gesetzliche Vertreter sowie deren Bedienstete oder
Beauftragte, soweit die Schadigung nicht in den Verantwortungsbereich der Gemeinde fallt.

(6) Die Haftung der Gemeinde als Grundstiickseigentimerin gemaf § 836 BGB fir den sicheren Bauzustand
bleibt unberuhrt.

(7) Die Gemeinde Ubernimmt keine Haftung fur die vom Nutzer, seinen Mitarbeitern, Mitgliedern, Beauftragten
oder von Besuchern seiner Veranstaltungen eingebrachten Gegenstande, insbesondere Wertsachen.
Dasselbe gilt auch fir Fundgegenstande und im Auf3enbereich der Halle abgestellte Fahrzeuge. Fundsachen
sind beim Objektverantwortliche abzugeben.

§ 12 Benutzungsentgelt
Das Entgelt fur die Benutzung der Halle ist in der ,Geblhrensatzung Uber die Benutzung der Turnhalle der
Gemeinde Schonfeld im Freizeitbereich® in der jeweils gultigen Fassung festgelegt.

§ 13 VerstoRe

(1) Einzelpersonen, Vereine oder Veranstalter, die sich grobe Versttf3e gegen diese Hallenordnung
zuschulden kommen lassen oder trotz Mahnung gegen die Ordnung verstofRen, kénnen zeitweise oder
dauernd von der Benutzung der bereitgestellten Einrichtung ausgeschlossen werden.

(2) Der Veranstalter bleibt in solchen Fallen zur Zahlung des Benutzungsentgelts verpflichtet.

§ 15 Inkrafttreten
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.



Hausordnung fiir alle Nutzer der Turnhalle Schénfeld

Fiir einen reibungslosen Ablauf jeder Veranstaltung in der Turnhalle und im Sinne eines schonenden Umgangs
mit den genutzten Rdumlichkeiten und Ausstattungen bitten wir unbedingt um Beachtung folgender Regeln:

1.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Die Benutzer/innen haben nur bei Anwesenheit und unter Aufsicht des dazugehérigen Ubungsleiters
Zutritt zum Gebaude.

Das Betreten der Turnhalle ist nur mit sauberen und jeweils geeigneten Hallensportschuhen gestattet.

Die Nutzung der Gerite geschieht auf eigene Gefahr. Der Ubungsleiter ist verpflichtet, die genutzten
Einrichtungen und Gerate vor Nutzung auf augenscheinliche Mangel zu iberpriifen um sicherzustellen,
dass als schadhaft erkannte Anlagen und Gerate nicht genutzt werden. Die Benutzung von Ballharz ist
verboten.

Die Sportgerate sind pfleglich zu behandeln und nach Nutzung gereinigt an den dafiir vorgesehenen
Ort zurickzustellen.

Die Turnhalle und insbesondere die Umkleide- und Sanitatsraume sind in einem ordnungsgemafien
Zustand zu hinterlassen. Papier und Abfélle aller Art sind draulRen in die dafiir vorgesehenen Behélter
zu entsorgen.

Beschadigungen an den Sportanlagen, ihren Ausstattungen oder den Geriten sind dem Ubungsleiter
unverziiglich zu melden.

Die Benutzer/innen missen sich so verhalten, dass Dritte weder gefahrdet, geschadigt oder mehr als
den Umstanden entsprechend belastigt werden. Fiir schuldhaft verursachte Schaden an der
Sportstatte, ihrer Ausstattung oder den Geraten haften Verursacher und Aufsichtspflichtige.

Im gesamten Gebdude einschlielllich der Nebenrdume herrscht ein uneingeschranktes Raucherverbot.
Das Mitbringen und der Verzehr alkoholischer Getranke und Drogen jeder Art ist nicht gestattet.

Waffen jeder Art, explosive Stoffe, Gasdruckfanfaren, Flaschen, Becher, Kriige oder Dosen, die aus
zerbrechlichem, splitterndem oder besonders hartem Material hergestellt sind dirfen nicht
mitgebracht werden.

Private Autos dirfen nur auf den dafiir gekennzeichneten Flachen abgestellt werden.
Das Mitbringen von Tieren ist nicht gestattet.

Die Ubungsleiter haben alle teilnehmenden Personen in das ausliegende Belegungsbuch einzutragen
und die vorgegebenen Rubriken sorgfaltig und leserlich auszufillen.

Mit Wasser und Energie ist sparsam umzugehen. Beim Verlassen des Gebaudes sollen Tiiren
geschlossen, Wasserhdhne abgestellt und Beleuchtungen ausgeschaltet werden (falls technisch/
bauartbedingt nicht automatisch erfolgend).

Der von der Gemeinde beauftragte Objektverantwortliche Gibt das Hausrecht aus. Seinen
Anweisungen ist Folge zu leisten.

Benutzer/innen oder Besucher/innen, die dieser Hausordnung oder den Anordnungen des
Objektverantwortlichen zuwiderhandeln, kdnnen mit sofortiger Wirkung aus der Sportstatte
verwiesen werden.

Die Mietzeit bezieht sich vom Betreten bis zum Verlassen des Gebaudes, beinhaltet auch das
Umziehen. Fiir einen reibungslosen Ablauf sind die Mietzeiten einzuhalten.

Vielen Dank!



	Vorlage
	Anlage  1 Turnhalle Schönfeld Nutzungsvereinbarung 06032026 Entwurf
	Anlage  2 Hallenordnung Turnhalle Schönfeld Stand 03032026 Entwurf
	Anlage  3 Hausordnung  für die Turnhalle Schönfeld Stand 06032026 Entwurf

